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§ 17. ®er ßeljrling ftebt unter ber Slufjtdjt unb 3ud)t
beg Sel)rmeifterg. 2Boî)nt ber Sealing nidf)t beim Steifter,
fo ift ber Severe befugt, biefe Stuffiest aud) über bie 2lr*
BeitSgeit biuaug p führen, faHg bie birefte ?luffid)t ber

©Item ober beg Sormunbeg fehlt. S)er Sefjrling ift p (Fleifî
uub fittlic£)em betragen Perpflid)tet. ®r fiat audi bem Stell*
bertreter feines Sebrmeifterg (§ 11) ®et)orfam p leiften.

§ 18. 2Bo nid)t burd) fcBriftlibEie llebereinfunft etroag
Stnbereg beftimmt »orben ift, »irb angenommen, baß non
bem feftgefebten Se£)rgetbe bie Hälfte für ben erften SDrittel,
gtoei Sechstel für ben gmeiten unb ein Sechstel für ben

lebten drittel ber Se£jr§eit bezahlt »irb.
§ 19. SBentt alg ©rfab beg Sebrgelbeg eine längere alg

bie übungSgemäße Sebrpit bebnngen ift, fo muß in bem

SebrPertrage bie SDauer ber hinzugerechneten SlöPerbienungg*
frift augbrüdlid) Begeid^net »erben, fotoie aud) ber Sebrgelb*
betrag, »eld)em biefe gtetebgeredpet »irb. $urd) Sezablung
beg bezeichneten Sefirgelbbetrageg »irb ber Sebrling jebergeit
non ber Serbinblihfeit befreit, nad) Seenbigung ber eigent*
licEiert ßebrjeit nod) eine »eitere Slboerbienunggfrift augp=
batten.

§ 20. ®er Sebroertrag erlifht burd) ben Stob beg SMfter?
ober beg Sebrlingg. ©g fann jebod) für ben erften galt Per*

abrebet »erben, baff bie 2JMfterg»itt»e, faßg fie bag ©e*
»erbe ibreg öerftorbenen ©bemannes fortfegt, zur fFortfeßung
beg SebrlinggPerbältniffeg berechtigt ober DerBfticgtet fei. ©ine
foldje Serabrebung bebarf zu ihrer ©ültigfeit ber fd)riftlid)en
(Form. SBirb bagegen bag Sertragg*Serbältniß nicht fort*
gefegt, fo ift in ©rmangetung a&»eicE>enber fcfiriftlicger SSer=

traggbeftimmungen bag Sebrgelb nur fo »eit zu entrichten,
alg eg zur 3eit beg ©rlöfheng fätlig roar (§ 18).

§ 21. Son Seite beg ftJkifterg fann bag Sebroerbältniß
fofort aufgehoben »erben; a) »enn bie Seftimmungen beg

errichteten Sebroertrageg oom Sebrling üerlegt »erben unb

foroohl Slabnung alg SIngeige an bie ©ttern ober Sormünber
fruebttog bleiben ; b) »enn förpertidje ober geiftige Unfähige
feit ben Sebrling zur fÇortfegrtng ber Sehre untauglich
macht; c) »enn beharrliche SBiberfeglichteit bie ©intoirfungen
beg UMfterg fruchtlog erfdjeinen läßt; d) »enn ber Sehr*
Itng (Familienangehörigen beg Sletfterg ober Stitarbeitern
fèattblungen zumutbet ober mit benfelben iQanblungen begebt,
»eiche gegen bag ©efeg ober bie guten Sitten oerftoßen;
e) »enn ber Sebrling fonft eineg bebeutenberen Sergeßeng
fid) fcgulbig macht; £) »enn ber Sebrling bauernb mit einer
abfdfrecfenben .tranfbeit behaftet »irb.

§ 22. Son Seite beg Sebrlingg bez». feiner Sertreter
fann bag Sebroerbältniß fofort aufgehoben »erben: a) »enn
ber Sieifter ben fjorberitngen beg Sebrüertrageg unb biefeg
©efegeê nicht in gehöriger 2Betfe nahfommt; b) »enn ber

Sebrling bei Serpftegmtg im fjaufe beg ÜMfters junger
ober anbere feine ©efunbbeit gefäbrbenbe ©ntbebrungen leiben

muff; c) »enn ber Sleifter bauernb mit einer abfhredettben
Sranf'beit behaftet »irb ober »enn ein mit ihm in gleicher

fèaugbaltung lebenbeg fÇamilienglieb bauernb an einer fold)en
Äranfheit leibet unb ber Sebrling gehalten ift, beim Sehr*
meifter Soft unb Sogig zu nehmen ; d) »enn ber Sebrmeifter
ober feine Stelloertreter ober (Familienangehörigen bem Sehr*
ling fèanblungen zumuthen ober mit bemfelben iganblungen
begehen, »eld» »iber bag ©efeg ober bie guten Sitten
üerftogen ; e) »enn ber Sebrmeifter fonft fid) eineg bebeu*
tenberen Sergebeng fhulbig maht; f) »enn ber Sleifter
nah bem Stanbe feiner ©eroerbg* ober bäuglid)en Serßält*
niffe ober »egen einer ffranf'beit, »eld)e fd)on über 4 Sio*
nate gebauert bat ober nah ärztlichem llrtbeil über 4 Sionate
bauern »irb, üerbinbert ift, ben Sebrling entroeber felbft ober
burh einen geeigneten Stellbertreter in bem zu erlernenben

@e»erbe zu befhäftigen unb feine Slugbilbung zu beroerf*
fteXXigen.

§ 23. ©rreiht bag Sebroerbältniß üor âl&Iauf ber Per*
abrebeten Sebrgeit fein ©nbe, fo fanr. oon bem ÜJleifter ober
Pon bem Sebrling ein Slnfprud) auf ©ntihäbigung nur bann
erhoben »erben, »enn ber Sebrüertrag fd)rifilicb a6gefhloffen
ift. (Für bie Probezeit (§ 14) unb bie Slbüerbienunggfrift
(§ 19, 311. 1) fann ein Slnfpruh auf ©ntfhäbigung nur
bann geltenb gemäht »erben, »enn bie §öl)e berfelben
fhriftlih augbebungen ift. $ag ©leihe gilt im (Falle ber

Sluflöfung beg Sehroerbältniffeg burh ben 5£ob beg Slcifterg
ober Sebrlingg. 3n allen (Fällen foil ba, »o ein ßegrgelb
augbebungen »ar, bagfel&e für bie bereits abgelaufene Sehr--
Zeit entrichtet »erben: auf)erbem f'ann nod) eine ©ntfhäbi*
gung Perlangt »erben, bie inbeffen ben Setrag eineg SDrittelg
ber ©efammtfumme beg Sebrgelbeg niht ü&erfteigen barf.
SDer 3lnfpruh auf ©ntfhäbigung ertifht, »enn er niht inner-
halb Pier 2Boä)en nah 3tblanf beg SehrPerhältniffeg geltenb
gemäht ift.

§ 24. Slrbeitgeber, »elhe einen Sebrling zum »iberred)t=
liegen SluStritt aug bem SebrPertrage oerlocîen, um ihn bei

fid) zu befhäftigen, haften alg Selbftfhulbner bem burh
ben 3lugtritt gefhäbigten Sleifter für bie gefeglih begrün*
bete ©ntfhäbigunggforberung.

§ 25. §at ber @nifhäbigungg6ered)tigte erft nah Stuf*
löfung bes SehrPerhältniffeg fö'enntniß Pon ber Sapu beg

Slr&eitge&erS, »elher ben Sebrling Perleitet bat, erhalten,
fo erlifht gegen biefe ber ©ntfhäbigungganfprud) erft, »enn
berfel&e niht innert 4 2Bod)en nah erhaltener Jlenntniß
geltenb gemäht ift.

§ 26. Serfällt ber Sebrling in eine Sranfbeit, fo foil
ber Sleifter unoerzüglid) bie ©liern ober ben Sormunb baoon
in ftenntniß fegen, inz»ifd»n aber für gehörige Sflege unb

ärztliche Sebanblung forgen. SDer Sebrling ober beffen ©Itern
haben bem Sleifter bie bteraug er»ahfenen Soften zu Pergüten.

§ 27. (Für eine ben Sertraggbeftimmungen gemäß ab*

folpirte Sehrzeit foil ber Sebrmeifter bem Sebrling ein amtlich
Beglaubigtes 3eugnif) augftellen.

©etucrôïidjeê SStlbttngêtueîcit.
©euiei'bebemn St. ©aflen. ®ie bieSjäbrigen Sebrlingg*

Prüfungen beg ©eroerbeperetng erftreden fid) auf 48 Sehr*

linge (10 mehr alg im Sorjabre), unb ztuar gehört ber

größte 5£beü berfelben bem Sanbe an. 3n (Folge ber Pom

fh»eiger. ©eroerbeperein einheitlih organifirten ißtüfungen
fommt biegmal alg neueg Sloment bie ijküfung
Shulfähern hinzu. ®iefe legtere finbet am 7. SIpril Sor=
mittagg in St. ©aßen burh bag Sebrer=Set1onal ber (Fort*
bilbitnggfhule ftatt unb haben zu berfelben fämmtlid)e Sehr*
linge zu erfd)einen. 3lm Dîahmittag beg gleichen £ageg er*

folgt fobann bie ÜMttbeilung ber Srüfunggergebttiffe unb
bie Sertbeilung ber Stplome unb ißreife. Serabfolgt »erben
biefe jeboh erft nah ööttig beenbeter Sehrzeit. — SDie 3lb*

lieferung ber Segrlinggar&eiten hat big fpäteftenS 2. SIpril
Zu gefheben.

IBnfellanbfhfiftlihci' ©emerhebereitt. 3n Sieftal fanb
am Sonntag unter bem Sorfiß beg §errn (Fabrifbireftor
Srüberlin non SXrleSbeim eine Serfammlung beg lantonalen
©eroerbePereing ftatt. Siah einem augfübrlihen Seferate
beg Sorfihenben über bie ©ntftebung, ©ntroieflung unb big*
berige Slbätigleit beg Sereing folgte ein Sortrag beg §errn
Shulinfpeltor 3iugg über bag ge»erb!id)e Silbunggroefen in
SBürttemberg. Son £>rn. 3llt*3tegierunggratb Slfcgopp »urbe
bie fFrage einer lantonalen ©eroerbeaugftettung angeregt;
biefefelbe foH geprüft unb Balbigft entfhieben »erben.
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Z 17. Der Lehrling steht unter der Aufsicht und Zucht
des Lehrmeisters. Wohnt der Lehrling nicht beim Meister,
so ist der Letztere befugt, diese Aufsicht auch über die Ar-
beitszeit hinaus zu führen, falls die direkte Aufsicht der

Eltern oder des Vormundes fehlt. Der Lehrling ist zu Fleiß
und sittlichem Betragen verpflichtet. Er hat auch dem Stell-
Vertreter seines Lehrmeisters (§ 11) Gehorsam zu leisten.

§ 18. Wo nicht durch schriftliche Uebereinkunft etwas
Anderes bestimmt worden ist, wird angenommen, daß von
dem festgesetzten Lehrgelde die Hälfte für den ersten Drittel,
zwei Sechstel für den zweiten und ein Sechstel für den

letzten Drittel der Lehrzeit bezahlt wird.
§19. Wenn als Ersatz des Lehrgeldes eine längere als

die übungsgemäße Lehrzeit bedungen ist, so muß in dem

Lehrvertrage die Dauer der hinzugerechneten Abverdienungs-
frift ausdrücklich bezeichnet werden, sowie auch der Lehrgeld-
betrag, welchem diese gleichgerechnet wird. Durch Bezahlung
des bezeichneten Lehrgeldbetrages wird der Lehrling jederzeit
von der Verbindlichkeit befreit, nach Beendigung der eigent-
lichen Lehrzeit noch eine weitere Abverdienungsfrist auszu-
halten.

§ 2V. Der Lehrvertrag erlischt durch den Tod des Meisters
oder des Lehrlings. Es kann jedoch für den ersten Fall ver-
abredet werden, daß die Meisterswittwe, falls sie das Ge-
werbe ihres verstorbenen Ehemannes fortsetzt, zur Fortsetzung
des Lehrlingsverhältnisses berechtigt oder verpflichtet sei. Eine
solche Verabredung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen
Form. Wird dagegen das Vertrags-Verhältniß nicht fort-
gesetzt, so ist in Ermangelung abweichender schriftlicher Ver-
tragsbestimmungen das Lehrgeld nur so weit zu entrichten,
als es zur Zeit des Erlöschens fällig war (§ 18).

§ 21. Von Seite des Meisters kann das Lehrverhältniß
sofort aufgehoben werden: a) wenn die Bestimmungen des

errichteten Lehrvertrages vom Lehrling verletzt werden und

sowohl Mahnung als Anzeige an die Eltern oder Vormünder
fruchtlos bleiben; b) wenn körperliche oder geistige Unfähig-
keit den Lehrling zur Fortsetzung der Lehre untauglich
macht; o) wenn beharrliche Widersetzlichkeit die Einwirkungen
des Meisters fruchtlos erscheinen läßt; ä) wenn der Lehr-
ling Familienangehörigen des Meisters oder Mitarbeitern
Handlungen zumuthet oder mit denselben Handlungen begeht,
welche gegen das Gesetz oder die guten Sitten verstoßen;
s) wenn der Lehrling sonst eines bedeutenderen Vergehens
sich schuldig macht; 1) wenn der Lehrling dauernd mit einer
abschreckenden Krankheit behaftet wird.

Z 22. Von Seite des Lehrlings bezw. seiner Vertreter
kann das Lehrverhältniß sofort aufgehoben werden: u) wenn
der Meister den Forderungen des Lehrvertrages und dieses
Gesetzes nicht in gehöriger Weise nachkommt; d) wenn der

Lehrling bei Verpflegung im Hause des Meisters Hunger
oder andere seine Gesundheit gefährdende Entbehrungen leiden

muß; o) wenn der Meister dauernd mit einer abschreckenden

Krankheit behaftet wird oder wenn ein mit ihm in gleicher

Haushaltung lebendes Familienglied dauernd an einer solchen

Krankheit leidet und der Lehrling gehalten ist, beim Lehr-
meister Kost und Logis zu nehmen; 6) wenn der Lehrmeister
oder seine Stellvertreter oder Familienangehörigen dem Lehr-
ling Handlungen zumuthen oder mit demselben Handlungen
begehen, welche wider das Gesetz oder die guten Sitten
verstoßen; o) wenn der Lehrmeister sonst sich eines bedeu-
tenderen Vergehens schuldig macht; 1) wenn der Meister
nach dem Stande seiner Gewerbs- oder häuslichen Verhält-
nisse oder wegen einer Krankheit, welche schon über 4 Mo-
nate gedauert hat oder nach ärztlichem Urtheil über 4 Monate
dauern wird, verhindert ist, den Lehrling entweder selbst oder
durch einen geeigneten Stellvertreter in dem zu erlernenden

Gewerbe zu beschäftigen und seine Ausbildung zu bemerk-

stelligen.
§ 23. Erreicht das Lehrverhältniß vor Ablauf der ver-

abredeten Lehrzeit sein Ende, so kann von dem Meister oder
von dem Lehrling ein Anspruch auf Entschädigung nur dann
erhoben werden, wenn der Lehrvertrag schriftlich abgeschlossen
ist. Für die Probezeit (§ 14) und die Abverdienungsfrist
(Z 19, Al. 1) kann ein Anspruch auf Entschädigung nur
dann geltend gemacht werden, wenn die Höhe derselben
schriftlich ausbedungen ist. Das Gleiche gilt im Falle der

Auflösung des Lehrverhältnisses durch den Tod des Meisters
oder Lehrlings. In allen Fällen soll da, wo ein Lehrgeld
ausbedungen war, dasselbe für die bereits abgelaufene Lehr-
zeit entrichtet werden: außerdem kann noch eine Entschädi-
gung verlangt werden, die indessen den Betrag eines Drittels
der Gesammtsumme des Lehrgeldes nicht übersteigen darf.
Der Anspruch auf Entschädigung erlischt, wenn er nicht inner-
halb vier Wochen nach Ablauf des Lehrverhältnisses geltend
gemacht ist.

§ 24. Arbeitgeber, welche einen Lehrling zum widerrecht-
lichen Austritt aus dem Lehrvertrage verlocken, um ihn bei
sich zu beschäftigen, haften als Selbstschuldner dem durch
den Austritt geschädigten Meister für die gesetzlich begrün-
dete Entschädigungsforderung.

Z 25. Hat der Entschädigungsberechtigte erst nach Auf-
lösung des Lehrverhältnisses Kenntniß von der Person des

Arbeitgebers, welcher den Lehrling verleitet hat, erhalten,
so erlischt gegen diese der Entschädigungsanspruch erst, wenn
derselbe nicht innert 4 Wochen nach erhaltener Kenntniß
geltend gemacht ist.

§ 26. Verfällt der Lehrling in eine Krankheit, so soll
der Meister unverzüglich die Eltern oder den Vormund davon
in Kenntniß setzen, inzwischen aber für gehörige Pflege und

ärztliche Behandlung sorgen. Der Lehrling oder dessen Eltern
haben dem Meister die hieraus erwachsenen Kosten zu vergüten.

Z 27. Für eine den Vertragsbestimmungen gemäß ab-

solvirte Lehrzeit soll der Lehrmeister dem Lehrling ein amtlich
beglaubigtes Zeugniß ausstellen.

Gewerbliches Bildungswesen.
Gewerbeverein St. Gallen. Die diesjährigen Lehrlings-

Prüfungen des Gewerbevereins erstrecken sich auf 48 Lehr-
linge (10 mehr als im Vorjahre), und zwar gehört der

größte Theil derselben dem Lande an. In Folge der vom
schweizer. Gewerbeverein einheitlich organisirten Prüfungen
kommt diesmal als neues Moment die Prüfung in den

Schulfächern hinzu. Diese letztere findet am 7. April Vor-
mittags in St. Gallen durch das Lehrer-Personal der Fort-
bildungsschule statt und haben zu derselben sämmtliche Lehr-
linge zu erscheinen. Am Nachmittag des gleichen Tages er-
folgt sodann die Mittheilung der Prüfungsergebnisse und
die Vertheilung der Diplome und Preise. Verabfolgt werden
diese jedoch erst nach völlig beendeter Lehrzeit. — Die Ab-
lieferung der Lehrlingsarbeiten hat bis spätestens 2. April
zu geschehen.

Basellandschaftlicher Gewerbeverein. In Liestal fand
am Sonntag unter dem Vorsitz des Herrn Fabrikdirektor
Brüderlin von Arlesheim eine Versammlung des kantonalen
Gewerbevereins statt. Nach einem ausführlichen Referate
des Vorsitzenden über die Entstehung, Entwicklung und bis-
herige Thätigkeit des Vereins folgte ein Vortrag des Herrn
Schulinspektor Zingg über das gewerbliche Bildungswesen in
Württemberg. Von Hrn. Alt-Regierungsrath Tschopp wurde
die Frage einer kantonalen GeWerbeausstellung angeregt;
dieseselbe soll geprüft und baldigst entschieden werden.
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